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§ 3 FGG 2019 Nationale
Zusammenarbeit und Erstellung der

Risikoanalyse
 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Zur Ermittlung, zur Bewertung, zum Verständnis und zur Minderung der im Inland bestehenden Risiken der

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller

Sanktionen sowie aller Datenschutzprobleme in diesem Zusammenhang ist beim Bundesminister für Finanzen

ein Koordinierungsgremium zur Entwicklung von Maßnahmen und Strategien zur Verhinderung der

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller

Sanktionen einzurichten. Die Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, für Inneres, für

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, für Europa, Integration und Äußeres sowie die FMA und die

Oesterreichische Nationalbank haben zumindest ein Mitglied und einen Stellvertreter zu nominieren. Der

Vorsitzende und sein Stellvertreter sind vom Bundesminister für Finanzen zu nominieren. Der Vorsitzende hat

das Koordinierungsgremium zumindest zweimal im Kalenderjahr einzuberufen. Die Mitglieder des

Koordinierungsgremiums können bei Vorliegen wichtiger Gründe eine Einberufung verlangen.

2. (2)Das Koordinierungsgremium hat eine nationale Risikoanalyse zu erstellen und laufend zu aktualisieren. Die

Grundlage der nationalen Risikoanalyse stellen die Beiträge der in Abs. 1 genannten Mitglieder dar, die diese im

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit zu erstellen haben. Die in dem Koordinierungsgremium vertretenen

Bundesminister haben bei der Erstellung ihrer Beiträge jeweils die zuständigen Aufsichtsbehörden, die

Geldwäschemeldestelle und andere relevante Behörden, insbesondere die Finanzämter und die

Strafverfolgungsbehörden, in ihrem Vollzugsbereich in geeigneter Weise einzubinden und deren Erkenntnisse zu

berücksichtigen. Der Bundesminister für Finanzen hat darüber hinaus die zuständigen Landesbehörden im

Rahmen der Aufsicht über Landesbewilligte für Glücksspielautomaten und Wettunternehmer anzuhören, soweit

deren diesbezügliche Aufgaben betroffen sind. Bei der Erstellung der nationalen Risikoanalyse sind die Ergebnisse

des Berichts der Europäischen Kommission über die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im

Binnenmarkt gemäß Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 zu berücksichtigen. Ebenso können gegebenenfalls

einschlägige zusätzliche Informationen von anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Der Vorsitzende des

Koordinierungsgremiums hat die Erstellung zu koordinieren. Der Bericht darf keine vertraulichen Informationen

enthalten.

3. (3)Die nationale Risikoanalyse dient folgenden Zwecken:

1. 1.der Verbesserung des Systems zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie

der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen, insbesondere zur Ermittlung aller

etwaigen Bereiche, in denen die Verpflichteten verstärkte Maßnahmen anwenden müssen und zur

Empfehlung der zu treffenden Maßnahmen;

2. 2.der Identifikation von Sektoren oder Bereichen mit geringem oder erhöhtem Risiko für Geldwäscherei und
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Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen;

3. 3.der Identifikation von Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung

und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen in Bezug auf die Entwicklung von neuen Produkten und

neuen Geschäftspraktiken inklusive neuen Vertriebsmechanismen und der Nutzung von neuen oder sich

entwickelnden Technologien sowohl für neue als auch bereits existierenden Produkte;

4. 4.der Zuteilung von Ressourcen und zur Prioritätensetzung bei den Ressourcen für die Bekämpfung von

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter

finanzieller Sanktionen;

5. 5.der Sicherstellung, dass für jeden Sektor oder Bereich den Risiken der Geldwäscherei und

Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen

entsprechende angemessene Regelungen festgelegt werden;

6. 6.der umgehenden Versorgung der Verpflichteten mit angemessenen Informationen, damit diese ihre

eigene Bewertung des Risikos der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung

und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen leichter vornehmen können;

7. 7.der Beschreibung der institutionellen Struktur und der Grundzüge der Systeme zur Bekämpfung der

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter

finanzieller Sanktionen im Inland, unter anderem in Bezug auf die Geldwäschemeldestelle, die

Aufsichtsbehörden (§ 12 Abs. 1 Z 3 WiEReG), die Registerbehörde (§ 14 WiEReG), die Finanzämter und die

Strafverfolgungsbehörden, sowie der zugewiesenen Human- und Finanzressourcen, soweit diese

Informationen zur Verfügung stehen und

8. 8.der Beschreibung der nationalen Anstrengungen und Ressourcen (Arbeitskräfte und Finanzmittel), die zur

Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Nichtumsetzung und Umgehung

gezielter finanzieller Sanktionen zur Verfügung gestellt werden.

Die Bundesminister für Finanzen, für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, für Inneres, für

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, für Europa, Integration und Äußeres sowie die FMA und die

Oesterreichische Nationalbank haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit entsprechende Maßnahmen zur

Verwirklichung dieser Zwecke zu setzen.

4. (4)Die Oesterreichische Nationalbank und die FMA haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit dem Bundesminister für

Finanzen auf Anfrage unverzüglich alle für die Erstellung der nationalen Risikoanalyse erforderlichen, den

Finanzmarkt betreffenden Daten, Informationen, Analysen und Bewertungen zu übermitteln. Die

Oesterreichische Nationalbank hat der FMA jene Daten zu übermitteln, die sie gemäß § 8 Abs. 2 des SanktG

ermittelt und verarbeitet hat, soweit diese für die Wahrnehmung der Aufgaben der FMA nach diesem

Bundesgesetz erforderlich sind.

5. (5)Der Bundesminister für Finanzen hat die Ergebnisse der nationalen Risikoanalyse , einschließlich der

zugehörigen Aktualisierungen, der Europäischen Kommission zu übermitteln und auf der Homepage des

Bundesministeriums für Finanzen zu veröffentlichen.

6. (6)Das Koordinierungsgremium hat weiters Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und

Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene zu entwickeln, regelmäßig auf ihre Aktualität zu überprüfen und

Umsetzungsempfehlungen auszusprechen. Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

7. (7)Um die wirksame Zusammenarbeit und insbesondere den Informationsaustausch zu erleichtern und zu

fördern, hat der Bundesminister für Finanzen der Europäischen Kommission eine Liste der für die

Beaufsichtigung der Verpflichteten (§ 9 Abs. 1 Z 1 bis 14 WiEReG) zuständigen Behörden einschließlich ihrer

Kontaktdaten zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen hat diese Liste laufend aktuell zu halten. Die in

der Liste genannten Behörden sind innerhalb ihrer Befugnisse die Kontaktstelle für die entsprechenden

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten. Die FMA ist die Kontaktstelle für die Europäische

Bankenaufsichtsbehörde.

8. (8)Die Bundesminister für Finanzen, für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, für Inneres, für

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, für Europa, Integration und Äußeres sowie die FMA und die

Oesterreichische Nationalbank haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Verhinderung der Geldwäscherei

und Terrorismusfinanzierung als Beitrag zur Vorbereitung der Nationalen Risikoanalyse und für die Zwecke der

Überprüfung der Wirksamkeit der nationalen Systeme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und
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Terrorismusfinanzierung umfassende Statistiken über Faktoren, die für die Wirksamkeit solcher Systeme relevant

sind, zu führen. Diese Statistiken haben zu umfassen:

1. 1.Daten zur Messung von Größe und Bedeutung der verschiedenen Sektoren, die in den

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/849 fallen, einschließlich der Anzahl der natürlichen Personen

und der Einheiten sowie der wirtschaftlichen Bedeutung jedes Sektors,

2. 2.Daten zur Messung von Verdachtsmeldungen, Untersuchungen und Gerichtsverfahren im Rahmen des

nationalen Systems zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der

Anzahl der bei der Geldwäschemeldestelle erstatteten Verdachtsmeldungen, der im Anschluss daran

ergriffenen Maßnahmen und — auf Jahresbasis — der Anzahl der untersuchten Fälle, der verfolgten

Personen und der wegen § 165 StGB verurteilten Personen, der Arten der Vortaten, wenn derartige

Informationen vorliegen, sowie des Werts des eingefrorenen, beschlagnahmten oder eingezogenen

Vermögens in Euro,

3. 3.sofern vorhanden, Daten über die Zahl und den Anteil der Verdachtsmeldungen, die zu weiteren

Untersuchungen führen, zusammen mit einem Jahresbericht für die Verpflichteten, in dem der Nutzen ihrer

Verdachtsmeldungen und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen erläutert werden,

4. 4.Daten über die Zahl der grenzüberschreitenden Informationsersuchen, die von der zentralen Meldestelle

gestellt wurden, bei ihr eingingen, von ihr abgelehnt oder teilweise bzw. vollständig beantwortet wurden,

aufgeschlüsselt nach ersuchendem Mitgliedstaat oder Drittland,

5. 5.das Personal, das den für die Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und

Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden zugewiesen wurde, sowie das der Geldwäschemeldestelle

für die Ausübung ihrer Aufgaben zugewiesene Personal,

6. 6.die Anzahl der Maßnahmen der Aufsichtsbehörden vor Ort und anderswo, die Anzahl der auf der

Grundlage der Maßnahmen der Aufsichtsbehörden (§ 12 Abs. 1 Z 3 WiEReG) und der Registerbehörde (§ 14

Abs. 1 WiEReG) festgestellten Verstöße und die Anzahl der von den Aufsichtsbehörden angewandten

Sanktionen/Verwaltungsmaßnahmen.

9. (9)Das Koordinierungsgremium hat auf Jahresbasis die Statistiken gemäß Abs. 8 zu konsolidieren und eine

Zusammenfassung zu erstellen. Hierbei sind auch die Statistiken der zuständigen Landesbehörden im Rahmen

der Aufsicht über Landesbewilligte für Glücksspielautomaten und Wettunternehmer zu berücksichtigen. Der

Bundesminister für Finanzen hat die Zusammenfassung auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen

zu veröffentlichen und hat die konsolidierten Statistiken jährlich an die Europäische Kommission zu übermitteln.

10. (10)Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres hat eine Liste, in der die genauen Funktionen

angegeben sind, die gemäß § 2 Z 6 lit. h als wichtige öffentliche Ämter anzusehen sind, zu erstellen, aktuell zu

halten und zumindest jährlich dem Koordinierungsgremium zu übermitteln. Nach Behandlung im

Koordinierungsgremium ist diese Liste und die Liste jener Funktionen, die gemäß § 2 Z 6 als wichtige öffentliche

Ämter anzusehen sind vom Bundesminister für Finanzen an die Europäische Kommission zu übermitteln.

11. (11)Der Bundesminister für Finanzen hat der Europäischen Kommission, der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde und den anderen Mitgliedstaten eine Beschreibung des auf Basis dieser Bestimmung

eingerichteten Mechanismus gemäß Art. 7 der Richtlinie (EU) 2015/849 zu übermitteln.
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